Bekanntmachung

Planfeststellungsverfahren nach §§ 17 ff. des BundesfernstraBengesetzes (FStrG)
fiir den Neubau der A20 Neubau Nordwest-Umfahrung Weede bis Elbtunnel
Abschnitt 7 - B 431 bis A 23 in den Gemeinden Kollmar, Herzhorn, Sommerland,
Horst, Hohenfelde, Elskop und Siiderau (Kreis Steinburg) -Bau-km: 7+415 bis 22+650

hier: 7. Plananderung

Die damalige Vorhabentragerin, die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land
Schleswig-Holstein, vertreten durch den Landesbetrieb StralRenbau und Verkehr, Niederlas-
sung ltzehoe, hat flr das oben genannte StralRenbauvorhaben mit Schreiben vom 30. Novem-
ber 2007 die Durchflihrung eines Planfeststellungsverfahrens gemaR §§ 17 ff. FStrG i.V.m. §§
73 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) beantragt. Die Unterlagen lagen daraufhin
offentlich aus. Die damalige Vorhabentragerin hat daraufhin die ausgelegten Planunterlagen
geandert und die Durchfihrung eines Plananderungsverfahren beantragt. Die geanderten
Planunterlagen wurden im Rahmen des 1. Plananderungsverfahrens offentlich ausgelegt.
Daraufhin wurden die Planunterlagen erneut geandert und in einem 2. Plananderungsverfah-
ren offentlich ausgelegt. Mit Schreiben vom 15.07.2020 stellte die damalige Vorhabentragerin,
die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land Schleswig-Holstein, nunmehr ver-
treten durch die Deutsche Einheit Fernstralenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) einen An-
trag auf 3. Plananderung. Die Planunterlagen der 3. Plananderung wurden gemal} des Plan-
SiG ordnungsgemaf ausgelegt. Mit Schreiben 15.11.2023 hat die jetzige Vorhabentragerin,
Die Autobahn GmbH des Bundes, vertreten durch die Deutsche Einheit Fernstrallenplanungs-
und -bau GmbH (DEGES), beantragt, ein 4. Plananderungsverfahren durchzufihren. Die
Planunterlagen der 4. Plananderung wurden oOffentlich ausgelegt. Mit Schreiben vom
07.11.2024 hat die Vorhabentragerin die Durchfihrung eines 5. Plananderungsverfahrens
beantragt. Eine Beteiligung der durch die geanderten Planunterlagen in ihrem Aufgabenbe-
reich berlhrten Trager offentlicher Belange sowie der anerkannten Naturschutzvereinigungen
fand statt. Eine erneute Beteiligung der Offentlichkeit war nicht erforderlich, da die Planande-
rung zu keinen zusatzlichen oder erstmaligen Beeintrachtigungen von Belangen Dritter flhrte.
Mit Schreiben vom 19.05. hat die Vorhabentragerin beantragt, ein 6. Plananderungsverfahren
durchzufihren. Die in ihrem Aufgabenbereich bertihrten Trager 6ffentlicher Belange sowie die
anerkannten Naturschutzvereinigungen wurden hierzu beteiligt. Da die Plananderung erneut
zu keinen erstmaligen oder zusatzlichen Beeintrachtigungen von Belangen Dritter fuhrte, wur-
de die Offentlichkeit nicht beteiligt. Mit Schreiben vom 19.09.2025 hat die Vorhabentragerin



beim Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Schles-
wig-Holstein — Amt fiir Planfeststellung Verkehr (Anhorungs- und Planfeststellungsbe-
horde) beantragt, ein 7. Plananderungsverfahren nach § 17a FStrG in Verbindung mit § 73
VwVFG durchzuflhren.

Zweck der Planfeststellung ist es, alle durch die Plananderung berthrten &ffentlich-rechtlichen
Beziehungen zwischen dem Vorhabentrager und den Behorden sowie den durch den Plan
Betroffenen rechtsgestaltend zu regeln. Ausgelegt werden auch die entscheidungserhebli-
chen Unterlagen liber die Umweltauswirkungen nach § 6 Absatz 3 UVPG alte Fassung, an

denen im Rahmen der 7. Plandnderung Anderungen vorgenommen werden.

Wesentliche Inhalte der geanderten Planunterlagen sind:

* Erhdhung der Larmschutzwand von Bau-km 9+243 bis Bau-km 9+309 von 2,00 m auf
3,50 m Uber Gradiente. Die sich anschlieende Larmschutzwand von Bau-km 9+309
bis Bau-km 9+406 wird als Kombination mit einer 4 m hohen Kollisionsschutzeinrich-
tung ausgefuhrt

* Erganzung eines Larmschutzwalls von Bau-km 14+665 bis Bau-km 14+850, h = 4,50 m
uber Gradiente zum Vollschutz Stderau (sudlich)

* Erhdhung und Verlangerung der Larmschutzwand von Bau-km 19+100 bis Bau-km
19+450 von 2,00 m auf 3,00 m Uber Gradiente

* Reduzierung der Larmschutzwandhoéhe von Bau-km 19+664 bis Bau-km 19+735 von
4,00 m auf 2,00 m Uber Gradiente. Die geplante 4 m hohe Kollisionsschutzeinrichtung
von Bau-km 19+664 bis Bau-km 19+735, die mit hochabsorbierender Verkleidung als
Schallschutzwand ausgefihrt war, ist entfallen. Damit keine Liicke in der vorgesehenen
Schallschutzwand von Bau-km 19+100 bis Bau-km 19+900 entsteht und der Vollschutz
im Bereich Gronland weiterhin sichergestellt werden kann, wurde in dem Bereich der
entfallenen 4 m hohen Kollisionsschutzeinrichtung mit hochabsorbierender Verkleidung
als Schallschutzwand ausgefihrt, eine Larmschutzwand mit einer Hohe von 2,00 m
uber Gradiente empfohlen bzw. vorgesehen

* Erganzung Larmschutzwall von Bau-km 22+440 bis Bau-km 22+650, h = 3,50 m Uber
Gradiente

* Erganzung Larmschutzwall von Bau-km 33+270 bis Bau-km 33+715, h = 3,50 m uber

Gradiente

Die Vorhabentragerin hat im Rahmen der Plananderung folgende Planunterlagen angepasst

bzw. erganzt:



* Anlage 1 Erlauterungsbericht

* Anlage 1, Anhang 1 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

* Anlage 1, Anhang 2 Auswirkungsprognose zur VU. Prognosehorizont 2035

+ Anlage 3 Ubersichtslageplan

+ Anlage 4 Ubersichtshéhenplane

+ Anlage 5 Ubersichtslageplan wassertechnische Untersuchung

* Anlage 7 Lage- und Bauwerksplane

* Anlage 8 Hohenplane

* Anlage 10.2 Bauwerksverzeichnis

* Anlage 11.0 Erlauterungsbericht zur larmtechnischen Untersuchung

* Anlage 11.1 Larmtechnische Berechnungen

* Anlage 11.4 Variantenuntersuchung Schallschutz

« Anlage 11.5 Ubersichtslageplan Immissionsschutz

* Anlage 11.6 Untersuchung zum nachgeordneten Straliennetz

* Anlage 12.3.3 Lageplane der landschaftspflegerischen MaRnahmen (trassennah)

+ Anlage 13.6 Ubersichtslageplan Wasserwirtschaft

* Anlage 14.1 Grunderwerbsplane (trassennah)

* Anlage 14.2 Grunderwerbsverzeichnis

* Materialband 1 T11 Verkehrsuntersuchung A 20 Abschnitt 7, Fortschreibung der Ver-
kehrsprognose auf 2035

* Materialband 1 T12 Stellungnahme Luftschadstoffuntersuchung, Fortschreibung auf
Verkehrsprognose 2035

* Materialband 4 T7 Nachbilanzierung der Larmschutzwallerganzung im Zuge der 7.
Plananderung (Bau-km 14+665 bis 14+850)

Die Plananderungen wirken sich unmittelbar in den Gemeinden Krempe, Sommerland, Elskop

und Suderau (Kreis Steinburg) aus.

Fir das Vorhaben besteht gemal § 3 b des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
in der Fassung dieses Gesetzes, die vor dem 16.05.2017 galt (UVPG alte Fassung), die Ver-
pflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung (vergleiche Ubergangsrege-
lung in § 74 Absatz 2 Nummer 1 UVPG).

Nicht erneut ausgelegt werden die Planunterlagen, die sich keiner Anderung unterzogen ha-
ben. Diese Planunterlagen sind mit Auslegungsbeginn digital im Internet Uber den folgenden
Direktlink https://planfeststellung.bob-sh.de/verfahren/a20-7ba/public/detail abrufbar. Uber-
dies kénnen die Unterlagen ebenfalls in der Zeit vom 23.10.2025 — 24.11.2025 im Ministerium



https://planfeststellung.bob-sh.de/verfahren/a20-7ba/public/detail

fur Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein — Amt fir Plan-
feststellung Verkehr, Hopfenstralde 29, 24105 Kiel, nach vorheriger Terminabsprache unter
0431/988 — 9070 eingesehen werden.

Im Rahmen dieses Plananderungsverfahrens fluhrt das Ministerium fiir Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein — Amt fiir Planfeststellung Ver-
kehr (Anhorungs- und Planfeststellungsbehorde), Hopfenstrale 29, 24103 Kiel, das An-
hoérungsverfahren durch, in dem die fur und gegen die geanderten Unterlagen sprechenden

Grinde deutlich gemacht werden sollen.

1) Die geanderten Planunterlagen (Zeichnungen und Erlauterungen) liegen in der Zeit

vom 23. Oktober 2025 (Donnerstag) bis einschlieBlich 24. November 2025 (Montag)

in der Amtsverwaltung des Amtes Horst-Herzhorn

Zimmer 2.11
Elmshorner Stralte 27
25358 Horst
zu den Offnungszeiten

Montag bis Freitag 08:00-12:00 Uhr

Montag 14:00-15:00 Uhr*

Donnerstag 14:00-18:00

(Ansprechpartner Herr Steenbock, Tel. 04126/3928-51)

in der Amtsverwaltung des Amtes Krempermarsch

Zimmer 12

Birkenweg 29

25361 Krempe

zu den Offnungszeiten

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 08:00-12:00 Uhr
Montag 12:00-15 Uhr*

Dienstag 14:00-18:00 Uhr

Donnerstag 14:00-16:00 Uhr

(Ansprechpartnerin Frau Krause, Tel. 04824/3890-49)



2)

zur Einsichtnahme aus (*Die Einsichtnahme findet nur nach vorheriger Terminab-
sprache statt).

Aus datenschutzrechtlichen Grinden sind in den Grunderwerbsplanen und Grunder-
werbsverzeichnissen die Eigentumsverhaltnisse verschlisselt dargestellt. Auf Verlangen
kann den Betroffenen am Auslegungsort unter Vorlage des amtlichen Identitatsdokumen-
tes die Schlusselnummer mitgeteilt werden. Bevollmachtigte haben eine schriftliche Voll-

macht des Vertretenen vorzulegen.

Die ausgelegten geanderten Planunterlagen sind mit Auslegungsbeginn auch digital im
Internet Uber folgenden Direktlink

https://planfeststellung.bob-sh.de/verfahren/a20-7ba/public/detail

der Offentlichkeit zur allgemeinen Einsichtnahme bereitgestellt. MaRgeblich ist jedoch der

Inhalt der zur Einsicht 6ffentlich ausgelegten Planunterlagen (§ 86 a Absatz 1 LVwG).

Jeder, dessen Belange durch die vorgesehenen Anderungen beriihrt werden, kann von

Beginn bis spatestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das heilft

bis einschlieRlich zum 08. Dezember 2025 (Montag)

schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen gegen den geanderten Plan erheben

- bei einer der vorgenannten Auslegungsstellen
oder

- bei dem Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Schleswig-Holstein — Amt fur Planfeststellung Verkehr (Anhorungs- und Planfeststel-
lungsbehdrde), Hopfenstralie 29, 24103 Kiel (zur Niederschrift nur nach vorheriger
Terminvereinbarung unter Telefon 0431 / 988-9070).

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften be-

fugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen eine Zulassungs-
entscheidung des beantragten Vorhabens einzulegen, konnen innerhalb der vorgenann-
ten Frist bei den vorgenannten Institutionen Stellungnahmen zum geanderten Plan ab-

geben.


https://planfeststellung.bob-sh.de/verfahren/a20-7ba/public/detail

Die Erhebung von Einwendungen ist ferner durch alle Ubermittiungswege mdglich, die
formlich die Schriftform ersetzen, wie bspw. das Fax, sofern das Original mit einer Unter-
schrift versehen ist, als elektronisches Dokument versehen mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur. Die zusatzlich zu den o.g. Postanschriften nutzbaren Adressen lau-

ten:
Fax 0431 988-620-9070 oder Fax-Nummern der jeweiligen Auslegungsstellen

E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an planfeststellung@wimi.landsh.de oder

an eine E-Mail-Adresse der 0.g. Auslegungsstellen

Per E-Mail erhobene Einwendungen, die nicht mit qualifizierter elektronischer Si-
gnatur versehen sind, sind, nicht rechtswirksam und bleiben daher unberiicksich-

tigt.

Die vorgenannte Frist ist eine gesetzliche Frist und kann nicht verlangert werden. MalRRgeb-
lich fir die Einhaltung der Frist ist das Datum des Eingangs. Eine Eingangsbestatigung

erfolgt nicht.

Einwendungen mussen den geltend gemachten Belang und das Mal} seiner Beeintrach-
tigung erkennen lassen. Einwendungsschreiben mussen einem Einwender zuzuordnen
sein. Sie sollten daher den Vor- und Zunamen und die volle Anschrift enthalten. Um die
Schriftform zu wahren, bedarf es regelmallig einer eigenhandigen Unterschrift. Sofern
eine Einwendung zur Niederschrift erhoben wird, sind die Zutrittsregelungen und Termin-

absprachen des jeweiligen Dienstgebaudes zu beachten.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet
oder in Form vervielfaltigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichformige
Eingabe), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der tbrigen Unterzeichner fur das Verfahren zu
bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Bevollmachtigter bestellt worden ist. Vertreter
kann nur eine naturliche Person sein. Andernfalls kdnnen diese Einwendungen unbe-
rucksichtigt bleiben; dasselbe gilt insoweit, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre An-
schrift nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 80a Allgemeines Verwaltungsgesetz

fur das Land Schleswig-Holstein — Landesverwaltungsgesetz — LVwG -).

Mit Ablauf der genannten Frist (08. Dezember 2025) sind alle Stellungnahmen der o.g.
Vereinigungen und Einwendungen fur dieses Verwaltungsverfahren ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 9 Absatz 1 Satz 3 UVPG a.F. in


mailto:planfeststellung@wimi.landsh.de

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Verbindung mit § 73 Absatz 4 Satz 3 VWVfG, § 7 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Absatz
1 Satz 1 Nummer 1 a und § 7 Absatz 6 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz).

Diese ortsubliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen
nach § 73 Absatz 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung des gednderten Plans.

Die Anhérungsbehdrde kann von der Erdrterung der Einwendungen und Stellungnahmen
absehen (§ 17a Nummer 2 FStrG). Findet ein Erdrterungstermin statt, wird der Termin
mindestens eine Woche vorher ortsublich bekannt gemacht. Ferner werden diejenigen,
die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichférmigen Eingaben die Ver-
treterin oder der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt. Dies gilt auch fur die
nach Naturschutzrecht oder dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz anerkannten Vereinigun-
gen, wenn sie rechtzeitig Stellung genommen haben.

Sind aul3er der Benachrichtigung der Behorden und des Tragers des Vorhabens mehr als
50 Benachrichtigungen vom Erdrterungstermin vorzunehmen, so kénnen diese durch 6f-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Vertretung durch einen Bevollmachtigten
im Erorterungstermin ist moglich. Die Bevollmachtigung ist durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhdérungsbehdérde zu geben ist. In dem Ter-
min kann bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt werden. In diesem
Fall gelten die Einwendungen oder Stellungnahmen als aufrechterhalten.

Der Erorterungstermin ist nicht 6ffentlich.

Die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stel-
lungnahmen, die Teilnahme am Erdrterungstermin oder Vertreterbestellung entstehenden
Kosten werden nicht erstattet.

Entschadigungsanspruche, soweit Uber sie nicht im Planfeststellungsverfahren dem Grun
de nach zu entscheiden ist, werden nicht im Erérterungstermin, sondern in einem geson-
derten Entschadigungsverfahren behandelt.

Uber die Zulassigkeit des Vorhabens sowie die abgegebenen Einwendungen und Stel-
lungnahmen wird nach Abschluss des Anhorungsverfahrens durch die Planfeststellungs-
behdrde entschieden. Die Entscheidung erfolgt im Rahmen eines Planfeststellungsbe-
schlusses. Die Zustellung der Entscheidung, an diejenigen, Uber deren Einwendungen
entschieden worden ist und an die Vereinigungen, tUber deren Stellungnahme entschieden
worden, ist, kann durch offentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50
solcher Zustellungen vorzunehmen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorhabentragerin nach § 17 Abs. 2 FStrG die Mdg-
lichkeit hat, eine vorlaufige Anordnung zu beantragen, in der vorbereitende Mallnahmen

oder TeilmalRnahmen zum Bau oder zur Anderung festgesetzt werden.



10) Da das beantragte StralRenbauvorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, dass

- die fUr das Verfahren und fir die Entscheidung Uber die Zulassigkeit des (gednderten)
Vorhabens zustandige Behorde das Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus Schleswig-Holstein — Amt fur Planfeststellung Verkehr ist,

- Uber die Zulassigkeit des (geanderten) Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss
entschieden wird,

- die Anhorung zu den ausgelegten (geanderten) Planunterlagen insoweit auch die Ein
beziehung der Offentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 9
Absatz 1, 1 a UVPG alte Fassung darstellt.

11) Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit im
oben genannten Planfeststellungsverfahren die erhobenen Einwendungen und darin mit-
geteilten personenbezogenen Daten ausschlieldlich flir das Planfeststellungsverfahren
von der Anhorungs- und Planfeststellungsbehoérde (Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein — Amt fur Planfeststellung Ver-
kehr, Hopfenstralie 29, 24103 Kiel) erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die per-
sonlichen Daten werden bendtigt, um die Betroffenheit beurteilen zu kénnen. Sie werden
solange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen flr
die Aufgabenerfullung erforderlich ist. Die Daten kdnnen an die Vorhabentragerin und ihre
mitarbeitenden Buros zur Auswertung der Stellungnahmen weitergegeben werden. Inso-
weit handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmaRige Verarbeitung aufgrund
einer rechtlichen Verpflichtung gemal® Art. 6 Absatz 1 Satz 1c DSGVO.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/APV/
Service_Kontakt/apv_Datenschutzerklaerung.html?nn=7d8ee508-8aa3-4c40-9f0b-
de061fad4767

Kiel, den 10.10.2025

Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr,

Arbeit, Technologie und Tourismus

des Landes Schleswig-Holstein

- Amt fur Planfeststellung Verkehr —

- Anhorungs- und Planfeststellungsbehdrde —
Hopfenstralie 29, 24103 Kiel

gez. Groddeck
veroffentlicht:
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	hier: 7. Planänderung
	I.
	Wesentliche Inhalte der geänderten Planunterlagen sind:
	Erhöhung der Lärmschutzwand von Bau-km 9+243 bis Bau-km 9+309 von 2,00 m auf 3,50 m über Gradiente. Die sich anschließende Lärmschutzwand von Bau-km 9+309 bis Bau-km 9+406 wird als Kombination mit einer 4 m hohen Kollisionsschutzeinrichtung ausgeführt
	Ergänzung eines Lärmschutzwalls von Bau-km 14+665 bis Bau-km 14+850, h = 4,50 m
	über Gradiente zum Vollschutz Süderau (südlich)
	Erhöhung und Verlängerung der Lärmschutzwand von Bau-km 19+100 bis Bau-km
	19+450 von 2,00 m auf 3,00 m über Gradiente
	Reduzierung der Lärmschutzwandhöhe von Bau-km 19+664 bis Bau-km 19+735 von
	4,00 m auf 2,00 m über Gradiente. Die geplante 4 m hohe Kollisionsschutzeinrichtung
	von Bau-km 19+664 bis Bau-km 19+735, die mit hochabsorbierender Verkleidung als
	Schallschutzwand ausgeführt war, ist entfallen. Damit keine Lücke in der vorgesehenen Schallschutzwand von Bau-km 19+100 bis Bau-km 19+900 entsteht und der Vollschutz im Bereich Grönland weiterhin sichergestellt werden kann, wurde in dem Bereich der entfallenen 4 m hohen Kollisionsschutzeinrichtung mit hochabsorbierender Verkleidung als Schallschutzwand ausgeführt, eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,00 m über Gradiente empfohlen bzw. vorgesehen
	Ergänzung Lärmschutzwall von Bau-km 22+440 bis Bau-km 22+650, h = 3,50 m über
	Gradiente
	Ergänzung Lärmschutzwall von Bau-km 33+270 bis Bau-km 33+715, h = 3,50 m über
	Gradiente
	Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen der Planänderung folgende Planunterlagen angepasst bzw. ergänzt:
	Anlage 1 Erläuterungsbericht
	Anlage 1, Anhang 1 Allgemein verständliche Zusammenfassung
	Anlage 1, Anhang 2 Auswirkungsprognose zur VU. Prognosehorizont 2035
	Anlage 3 Übersichtslageplan
	Anlage 4 Übersichtshöhenpläne
	Anlage 5 Übersichtslageplan wassertechnische Untersuchung
	Anlage 7 Lage- und Bauwerkspläne
	Anlage 8 Höhenpläne
	Anlage 10.2 Bauwerksverzeichnis
	Anlage 11.0 Erläuterungsbericht zur lärmtechnischen Untersuchung
	Anlage 11.1 Lärmtechnische Berechnungen
	Anlage 11.4 Variantenuntersuchung Schallschutz
	Anlage 11.5 Übersichtslageplan Immissionsschutz
	Anlage 11.6 Untersuchung zum nachgeordneten Straßennetz
	Anlage 12.3.3 Lagepläne der landschaftspflegerischen Maßnahmen (trassennah)
	Anlage 13.6 Übersichtslageplan Wasserwirtschaft
	Anlage 14.1 Grunderwerbspläne (trassennah)
	Anlage 14.2 Grunderwerbsverzeichnis
	Materialband 1 T11 Verkehrsuntersuchung A 20 Abschnitt 7, Fortschreibung der Verkehrsprognose auf 2035
	Materialband 1 T12 Stellungnahme Luftschadstoffuntersuchung, Fortschreibung auf Verkehrsprognose 2035
	Materialband 4 T7 Nachbilanzierung der Lärmschutzwallergänzung im Zuge der 7. Planänderung (Bau-km 14+665 bis 14+850)
	II.

